
HARTWIN BRANDT 

IG IV 554: aus Argos oder Halieis ?>:-

Die einhellig in die erste Hälfte des 5.Jh.s v. Chr. datierte Bronzeinschrift IG IV 554 
wurde bis 1974 in der gelehrten Literatur stets als ein Kardinalzeugnis für die Früh-
zeit der argivischen Demokratie angesehen. Zwar stand die Herkunft der einst in der 
Sammlung Tyskiewicz, dann in der Collection Dutuit und heute im Pariser Musee du 
Petit Palais befindlichen Inschrift nie zweifelsfrei fest, denn man verfügte nur über 
die vage Angabe des Verkäufers des Stückes, laut welcher die Inschrift aus Hermione 
stammen sollte;1 aber die argivische Schriftform, der argivische Dialekt und die in 
dem Dokument erwähnten Institutionen und Magistrate hatten stets für eine Zuwei-
sung nach Argos gesprochen.2 Eine neue Sachlage ergab sich erst infolge eines 1974 
von M. H.JAMESON publizierten Aufsatzes.3 ]AMESON hatte im Zuge seiner For-
schungen bei Porto Cheli, dem in der Argolis gelegenen antiken Halieis, neue In-
schriften (u. a. in Bronze) gefunden, die seiner Meinung nach eklatante Parallelen zu 
IG IV 554 aufweisen; unter Bezugnahme auf die vermeintliche Herkunft der letztge-
nannten Inschrift aus dem nur 12 km von Halieis entfernt gelegenen Hermione plä-
dierte ]AMESON daher für eine Zuschreibung des Dokumentes an Halieis. 

Angesichts der - im Falle der Richtigkeit von ]AMESONS Auffassung- beträchtli-
chen historischen Konsequenzen haben seine Thesen erstaunlich geringe Beachtung 
gefunden;4 allerdings haben sie auch nie Widerspruch erfahren, denn diejenigen Ge-
lehrten, welche]AMESONS Artikel zur Kenntnis nahmen, akzeptierten durchweg sei-
nen Inhalt: In erster Linie sind hier J. und L. ROBERT, J. PETIT und L. H.]EFFERY zu 

<·Abgekürzt zitierte Literatur: WöRRLE == M. WöRRLE, Untersuchungen zur Verfassungs-
geschichte von Argos im 5.Jh. v.Chr., Diss. Erlangen-Nürnberg 1964. jAMESON = M.H. 
]AMESON, A Treasury of Athena in the Argolid, in: D. W. BRADEEN/M. F. McGREGOR (Hgg.), 
<l>OPOI. Tribute to B. D. Merritt, New York 1974, 67-75. KoERNER = R. KoERNER, Beamten-
vergehen und deren Bestrafung nach frühen griechischen Inschriften, Klio 69, 1987, 450-498. 
]EFFERY = L. H.jEFFERY, The Local Scripts of Archaic Greece, Oxford 21990. 

1 So die Angabe in den IG; s. auch]. PETIT, Bronzes antiques de la Collection Dutuit, Paris 
1980,37Nr.4. 

2 Zum argivischen Alphabet s.jEFFERY 151 ff.; zum argivischen Dialekts. die u. Anm.23 ge-
nannte Literatur. Belege für die Zuweisung der Inschrift nach Argos anzuführen, erübrigt sich 
- alle einschlägigen Publikationen zu Argos bis 1974 wären hier zu nennen. 

3 jAMESON 67-75. 
4 Im SEG beispielsweise ist jAMESONS Neuinterpretation nicht verzeichnet. 
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nennen;5 I. H. M. HENDRIKS, dem wir die neueste Monographie zur innenpolitischen 
Entwicklung von Argos im 5.Jh. v.Chr. verdanken, nennt zwar ]AMESONS Aufsatz 
nicht, berücksichtigt aber mit keinem Wort die Inschrift IG IV 554- offensichtlich 
akzeptiert auch er die vonJAMESON angestellten Überlegungen.6 

Trotz der prima facie (wie wir noch sehen werden) plausiblen Argumentation 
von JAMESON scheinen mir vor allem der von }AMESON nicht ausreichend gewürdig-
te historische Kontext sowie neue Funde aus Argos für die argivische Provenienz 
von IG IV 554 zu sprechen,7 und Ziel der folgenden Ausführungen ist es, diese tra-
ditionelle Zuweisung der Inschrift neuerlich zu untermauern. 

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Inschrift selbst, deren erneute Überprü-
fung durch }AMESON zu einer gegenüber der in den IG abgedruckten Version nur 
minimal veränderten Lesung führt: 8 

[0]ecrcrupöv ['tö Jv 't&.~ 'A0ava\.ai; cii n~(n~) 
[e 't]Uv ßoA.a,v 't[a]V avq>' "1\pi<m'tova e 'tOV ouvap'tUoV't<l~ 
[e a]A.A.ov nva ['t]aµiav eu0bv0t 'tEAO~ EXOV E ÖlKUO-
[~oh E ÖlKUOSOt'tO 'tÖV ypcxcmµa'tOV hEVeKCX 'tU~ Ka't'a-

9fol0~ E 't~ UAlOOOl.0~ 'tpfao KCXl OCXµeUfo090 fV~ 
"1\0ava1.av ha oe ßoA.a 1tO'teAU'tO haV'tl'tUXOVOa al 
ot KCX µ!: auwl fivoxot EV'tO EV~ "1\0avaiav. 

Es ergibt sich in etwa folgende <Übersetzung>: «Wenn irgendein Amtsträger ('teA.rn; 
exov, Z. 3) hinsichtlich der Schätze der Athena den Rat unter Ariston oder das Kol-
legium der Artynai9 oder irgendeinen Finanzbeamten zur Rechenschaft zieht oder 
wenn (einer)10 richtet oder prozessiert 'tÖV ypacroµawv heveKa 't&.~ 11:maflfo10~ € 

5 J. und L.ROllERT, Bull. ep. 1976 n. 255 (mit der fehlerhaften Angabe IG IV 654); PETIT 
(s.o. Anm.1) 37f.;JEFFERY 444. 

6 l. H. M. HENDRIKS, De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in de 
vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke omwikkelingen, 
Groningen 1982. 

7 S. bereits H. BRANDT, Argos und Sikyon im Vergleich zu Athen zur Zeit Polyklets, in: 
Polyklet. Der Bildhauer der griechischen Klassik, Frankfurt am Main 1990, 19-31. 507-508. 
Die dort nicht mögliche detaillierte Begründung soll hier gewissermaßen nachgeliefert wer-
den. 

8 Text nach }AMESON 68 =PETIT (s.o. Anm.1) 37. 
9 Es ist wohl zu lesen 'tOV(<;) cruvapruov'ta<;; zu der hier ausgeklammerten Frage, ob der 

Begriff der cruvap'tUOV'tt<; darauf deutet, daß Ariston zu ihrem Kollegium gehört, s. WöRRLE 
73 ff., der m. E. zu Recht dagegen argumentiert, Ariston sei als Ratssprecher gekennzeichnet. 

10 Die Frage, ob der 'tEAO<; lixov sich nur auf das d)ßUveiv bezieht oder auch auf die folgen-
den Handlungen, wird kontrovers beurteilt: Für letzteres plädieren etwa ]AMESON 68 und 
KoERNER 494 mit Anm. 273, für ersteres WöRRLE 55. Für W ÖRRLES hier geteilte Auffassung 
spricht, daß die drei unterschiedlichen Tätigkeiten der Rechenschaftseinforderung, des Pro-
zessierens und des Richtens kaum in den Kompetenzbereich eines einzelnen Funktionsträgers 
gelegt worden sein dürften. 
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'tfö; a)„uicrmo<;,11 dann soll er fliehen (müssen), 12 und seine Güter sollen an Athena 
fallen. Der amtierende Rat soll das eintreiben, andernfalls sollen sie (die Ratsmit-
glieder) selbst der Athena gegenüber schuldpflichtig sein.» 

Ungeachtet mancher ungeklärter Details kann kein ernstlicher Zweifel daran be-
stehen, daß dieses Adeiadekret eine recht weit fortgeschrittene Institutionalisierung 
und wohl auch Demokratisierung der betreffenden Polis dokumentiert: Es existiert 
ein Rat, und die Phrase a ßoA-a a &vcp' i'\picrcr1:0va impliziert eine zeitlich limitierte 
Funktion zumindest des Ratssprechers. 13 Ferner gibt es ein offenbar kollegial be-
setztes Gremium von hohen Amtsträgern, die Artynai, sowie wahrscheinlich die im 
nomen actionis &A-iacrm<; implizierte Volksversammlung (aA-taia).14 

Besondere Beachtung verdient die Tatsache, daß unser Dokument seine Existenz 
offenbar der prinzipiell vorhandenen Möglichkeit des cUSUYEtV, des Zwanges zur 
Rechenschaftsablegung, verdankt. Während M. W ÖRRLE darin ein genuin demo-
kratisches Element sieht, wie es etwa in Athen belegt ist, 15 bezweifelt dies R. KoER-
NER, «denn es ist nur von einem Einzelbeamten (1:EAO<; exov, H. B.) die Rede. Man 
muß bedenken, daß üblicherweise nur vor einem Gremium Rechenschaft abgelegt 
wurde.» 16 KoERNERS ohnehin nicht unbedingt stichhaltiger Einwand17 mindert 
freilich kaum die demokratischen Implikationen der inschriftlichen Aussage, denn 
allein schon das Faktum, daß mit einem Rechenschaftsverfahren zu rechnen war, 
dem hier präventiv begegnet wird, dokumentiert die Existenz einer externen (ob 
nun institutionalisierten oder privatrechtlich fundierten) Kontrolle des Rates. 

Schließlich verdient auch die schlichte Tatsache, daß es überhaupt eines inschrift-
lich aufgezeichneten und archivierten18 Adeiadekrets bedurfte, Beachtung, denn 

11 Der Passus ist nicht zweifelsfrei zu übersetzen: Entweder geht es nur um die Publikation 
oder Archivierung von Aktenstücken oder - was aufgrund des aus der Zeit um 475 v. Chr. 
stammenden Zeugnisses (SEG 13, 239) für die Volksversammlung (&A.taia) in Argos näher 
liegen könnte - um die Befassung der Volksversammlung mit der Angelegenheit; vgl. die Dis-
kussion bei WöRRLE 32 mit Anm. 3 und KoERNER 494 f.; JAMESON 68 geht eindeutig von einer 
Einberufung der Volksversammlung aus. 

12 Vgl. KoERNER 469. 
13 Es dürfte sich hier um den im Präskript der argivischen Dekrete bezeugten &prp:dirov 

ßroA.ä~ handeln (WöRRLE 48), der vielleicht als ho &fpE'tEUOV auch in einem neugefundenen 
argivischen Dekret aus dem 5. Jh. v. Chr. (SEG 33,275. 34,290) auftaucht, vgl. L. Dusors, 
Actualites dialectologiques, RPh 60, 1986, 100ff. 

14 Vgl. o. Anm. 11. 
15 WöRRLE 55 mit Anm.44. 
16 KoERNER 494; vgl. o. Anm.10. 
17 M. WöRRLE macht mich freundlicherweise darauf aufmerksam, daß etwa im Athen 

des 4.Jh.s v. Chr. die Euthynoi nicht kollektiv agierten (Aristot. Ath.pol. 48, 4 f.; vgl. auch 
P. J. RHO DES, A Commentary on the Aristotelian Athenaion politeia, 1981, 561 ). 

18 Die Löcher der Nägel, mit denen die Bronzeplatte befestigt war, sind noch zu sehen, s. 
die Abbildung bei BRANDT (s.o. Anm. 7) 507; zu den sich daraus ergebenden Überlegungen 
s. u. s. 89 f. 
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dies spricht ebenfalls für ein in dieser Zeit nicht gerade übliches Niveau der politi-
schen Kultur. 

Belassen wir es einstweilen bei diesen kursorischen Bemerkungen, und halten wir 
nur fest, daß die aus IG IV 554 abzuleitende Fortschrittlichkeit der politischen 
Ordnung19 ein wichtiges Kriterium für die Zuweisung des Dekretes an eine be-
stimmte Polis darstellt- ist ein solches Dokument überhaupt für Halieis im frühe-
ren 5.Jh. v. Chr. denkbar? Bevor wir uns dieser Frage zuwenden können, bedarf es 
zunächst der Erörterung der von jAMESON für die Zuschreibung der Inschrift an 
Halieis vorgebrachten Argumente. 

Die in den letzten Jahrzehnten betriebenen Forschungen in Halieis haben eine 
Besiedlung des Ortes bereits seit spätgeometrisch-archaischer Zeit erwiesen; für das 
klassische Halieis (d. h. wohl für die gesamte Polis mit ihrem Territorium) hat man 
jüngst eine Einwohnerzahl von ca. 2500 postuliert.20 Das Hauptheiligtum der Polis 
lag außerhalb des Siedlungszentrums und war, wie eine neue, im argivischen Dia-
lekt gehaltene und in das zweite Viertel des 5.Jh.s v. Chr. datierte Inschrift belegt, 
dem Apollon geweiht.21 Eine zweite, ebenfalls im Areal des Apollon-Tempels von 
Halieis entdeckte und argivische Buchstaben zeigende Bronzeinschrift bildet nun 
den eigentlichen Anlaß für die von}AMESON vorgenommene Neuinterpretation von 
IG IV 554; sie lautet:22 

(Platz für vier Zeilen) 
A [----------]v .1)1.J't. KUl µe €[---------] 

[-------7tO't]l;'.~~lJet <XU'tO<; ey[----------) 
[------)e notcA.6.crc[l] au'tÜ<; cvi;:[--------] 
[-----]o.cn.c.l(Xletl'tt:U-----------------) 

B [-----] !;'. „[a]U'tO[ .. ]EVE[. ]ov ava[-------] 
(-----) ......... E0'7t.„KUt &[---------) 
[-----Ja.um Eva J:tUY mpc.ttet't[---------] 
[-------] µrn'tJ,i;:[ .. Mi;: n.~v[----------] 
[-------] hl..y[--------------------] 

(Spuren von drei Zeilen) 

19 KoERNER 495 sieht hier noch nicht den Zustand der Demokratie erreicht, sondern meint, 
mit der Adeiagarantie habe sich ein allerdings von Demokraten bedrängtes oligarchisches Re-
giment gerade noch behauptet; vgl. zur Frage des <Zeitpunktes> der Demokratisierung in 
Argos (wenn von einem solchen überhaupt die Rede sein kann) H.-J. GEHRKE, Stasis. Unter-
suchungen zu den inneren Kriegen in den griechischen Staaten des 5. und 4.Jh.s v. Chr„ Mün-
chen 1985, 362 f. 

20 C. N. RuNNEL -T. H. VAN ANDEL, The Evolution of Settlement in the Southern Argolid, 
Greece. An Economic Explanation, Hesperia 56, 1987, 316 f. 

21 jAMESON 71 f. 
2Z jAMESON 73. 
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Auffallend ist in der Tat, wie von }AMESON hervorgehoben, die zweimalige Verwen-
dung des Verbs 7tO'tEAOro, das sonst nur noch in IG IV 554 auftaucht. Andererseits 
gilt es jedoch zu bedenken, daß wir nur über wenige derart frühe Zeugnisse aus der 
Argolis verfügen - 7tO'tEAOro bildet wohl die dorisch-argivische Form des gewiß 
nicht außergewöhnlichen und wohl häufiger in den mit Konfiskationen befaßten 
Dekreten verwendeten Verbs 7tpü<JEA<XUVW,23 so daß die Parallelüberlieferung viel-
leicht nicht überbewertet werden sollte: Wenn in Halieis nachweislich argivisches 
Alphabet und argivischer Dialekt benutzt wurden, so muß man dort zwangsläufig 
auf derartige Formen treffen, wie sie in Argos selbst belegt sind. }AMESON zieht aus 
der Verwendung des Verbs 7tO'tEAOro in dem Fragment aus Halieis sogar noch wei-
tergehende Schlüsse. Ausgehend von der einleuchtenden Deutung des Wortes im 
Sinne von« <enforce (a fine)> » folgert er: «In view of the place of finding it is most 
likely that the text was concerned with the use of the god's property, with fines 
threatened against violators and against officials failing to enforce the fines.» 24 }A-
MESONS offensichtlich allein von der Kenntnis der Inschrift IG IV 554 herrührende 
Meinung kann angesichts des fragmentarischen Erhaltungszustandes der neuen In-
schrift aus Halieis nur als Spekulation betrachtet werden - möglicherweise diente 
der Apollon-Tempel als Archiv von Halieis, mit Tempelschätzen muß das Doku-
ment keineswegs automatisch in Verbindung gebracht werden. 

Bestenfalls eine plausible Annahme stellt schließlich auch}AMESONS Überlegung 
dar, IG IV 554 beziehe sich auf den Tempelschatz der vielleicht auf der Akropolis von 
Halieis mit einem Heiligtum versehenen Göttin Athena: Mehr als die pure Tatsache, 
daß dort ein Tempel stand, in dem sich nach Ausweis der Funde auch Bronzeinschrif-
ten befanden, ist nicht bekannt, die Zuweisung an Athena reine Vermutung.25 

Es bleibt mithin folgendes festzuhalten: Die nachweisbare Verwendung der argi-
vischen Schrift und Sprachrichtung in Halieis seit dem frühen 5.Jh. v. Chr. und die 
Funde von Bronzeinschriften mit dem Verb 7tO'tEAOro könnten, verbunden mit der 
Auskunft des Verkäufers der Bronzeinschrift IG IV 554, sie solle aus Hermione 
stammen, für die Zuweisung des Dekrets an einen (freilich ungesicherten) Athena-
Tempel in Halieis sprechen. 

Dagegen läßt sich zunächst auf die gerade geäußerten Bedenken verweisen, die 
den Wert der Beobachtungen von }AMESON ein wenig relativieren. Ferner bleiben 
die Beobachtungen von L. H.}EFFERY wertvoll, welche überaus enge Verbindungen 
zwischen SEG 13, 239 (aus Argos, ca. 475 v. Chr.) und unserem Dekret konstatierte: 

23 C. D. BucK, The Greek Dialects, Chicago 1955, 124 Nr. 159: Das argivische 7tOtEAUto, 
das koische EAUVtCO und das lokrische a7tEA.irovtm werden auf ein dorisches Stammverbum 
EA.aco = EAauvco zurückgeführt; s. bereits A. TttuMB - E. KIECKERS, Handbuch der griechi-
schen Dialekte, Heidelberg 21932, 121 Nr.14 und ferner LIDDELL- Scorr- joNES, A Greek 
English Lexicon, Oxford 91989, 530 s. v. EAaco, 1508 s. v. itpocrcA.auvw. 

24 jAMESON 73. 
25 jAMESON 73. 
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«The lettering is very like that of IG IV 554.»26 Überdies konzediert]AMESON sogar 
gewisse Unterschiede zwischen der Buchstabenform von IG IV 554 und seiner 
neuen Inschrift aus dem Apollon-Heiligtum aus Halieis.27 

Stärker als diese letztlich natürlich immer mit großen Unwägbarkeiten belasteten 
paläographischen Erwägungen fallen freilich die historischen Überlegungen ins Ge-
wicht. Die unübersehbaren Affinitäten der in IG IV 554 genannten Institutionen zu 
den in anderen Quellen für das Argos des früheren 5.Jh.s v. Chr. bezeugten Einrich-
tungen - Rat, Volksversammlung, Artynai28 

- stellen weiterhin starke Argumente 
für die argivische Provenienz des Dokumentes dar. ]AMESON verweist hingegen auf 
die Tatsache, daß Halieis nach 479 v. Chr. von den aus ihrer Heimatstadt vertriebenen 
Tirynthiern besiedelt worden sei, die neben argivischem Dialekt und Alphabet viel-
leicht auch nach argivischem Muster gestaltete Institutionen in Halieis etabliert hät-
ten.29 Nun kennen wir aus Tiryns zwar Belege für die aA.uxia,30 nicht jedoch etwa für 
die Artynai, die außerhalb von Argos überhaupt nur noch in Epidauros begegnen.

31 

Eine mittelbar über Tirynthier erfolgte Adaption in Tiryns gar nicht nachgewiesener 
politischer Organe durch die Polis Halieis stellt keine sehr einleuchtende Überlegung 
dar. Schließlich und vor allem scheint es schwer vorstellbar, daß die kleine, unbedeu-
tende und im weiteren Verlauf des 5.Jh.s v. Chr. stets als treues Mitglied des Pelopon-
nesischen Bundes bezeugte Polis Halieis32 eine zu den modernsten Verfassungen ganz 
Griechenlands zu zählende Ordnung besessen hätte, in welcher sogar die Rechen-
schaftsablegung der vornehmsten politischen Gremien zur politischen Praxis gehör-
te. Im Gegensatz zu Halieis bildet Argos diejenige Polis, die am ehesten eine autogen 
entstandene, außerhalb des athenischen Einflußbereiches gebildete demokratische 
Struktur erkennen läßt. 33 Besonderes Gewicht kommt in diesem Zusammenhang den 

26 }EFFERY 162; s. auch ebd. 160f.: IG IV 554 weise im Schriftbild starke Affinitäten zur Si-
gnatur der Argiver Atotos und Argeiades in Olympia (IvO!ympia 631) auf. 

27 }AMESON 73. 
28 Vgl. jeweils W ÖRRLE 32 ff. 44 ff. 70 ff.; zur Volksversammlung s. auch P. CHARNEUX, En 

relisant les decrets argiens, BCH 114, 1990, 402 ff. 
29 }AMESON 70.75; Hdt. 7, 137, 2. Laut H.-J. GEHRKE, Jenseits von Athen und Sparta, Mün-

chen 1986, 149, kamen die Tirynthier bereits «nach 488» nach Halieis; s. ferner F. KrncHLE, 
Argos und Tiryns nach der Schlacht bei Sepeia, Philologus 104, 1960, bes. 197 ff. 

30 }AMESON 75. Zur bereits früh dokumentierten Partizipation des damos von Tiryns an den 
öffentlichen Angelegenheiten s. R. KoERNER, Tiryns als Beispiel einer frühen dorischen Polis, 
Klio 67, 1985, 456. 

31 Plut. Quaest. Graec. 1, dazu WÖRRLE 71 f. 
32 Zum «extrem kleinen Land» von Halieis s. GEHRKE,Jenseits von Athen und Sparta (s.o. 

Anm. 29), 148; zur Bündniszugehörigkeit und Gegnerschaft zu Athen: Thuk. 1, 105, 1. 2, 56, 
5. 4, 45, 2; Xen. hell. 4, 2, 16. 

33 W.ScHULLER, Griechische Geschichte, München 31991, 125: «Mit der möglichen Aus-
nahme von Argos und Mantineia hat es sie (sc. die Demokratie) außerhalb Athens zunächst 
nicht gegeben.» S. auch dens., Zur Entstehung der griechischen Demokratie außerhalb 
Athens, in: H. SUND - M. TIMMERMANN (Hgg.), Auf den Weg gebracht. Festschrift K. G. Kie-
singer, Konstanz 1979, 433 ff., bes. 439. Vor einer Überschätzung des athenischen Bestrebens, 
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Aussagen des Thukydides zu, der als intimer Kenner der athenischen Innenpolitik ein 
geschärftes Bewußtsein für Demokratisierungstendenzen besaß.34 Thukydides atte-
stiert als einzigen nicht von Athen dominierten Gemeinwesen Argos und Mantineia 
eine demokratische Ordnung;35 da die Demokratisierung Mantineias erst in die] ahre 
425-423 v. Chr. zu datieren ist,36 bleibt für die erste Hälfte des 5.Jh.s v. Chr. allein 
Argos übrig.37 Nach der gegenwärtig herrschenden Auffassung ist der Demokratisie-
rungsprozeß in Argos nach 490 v. Chr. in Gang gekommen und spätestens 466-461 
v. Chr. abgeschlossen worden38 - er fällt also genau in den Zeitraum, in den die In-
schrift IG IV 554 gemeinhin datiert wird. Es wäre merkwürdig, wenn ausgerechnet 
die unbedeutende, von Thukydides nur als symmachos Spartas berücksichtigte Polis 
Halieis bereits gleichzeitig mit Argos einen hinsichtlich der Benennung und der Zahl 
der Institutionen eng an Argos angelehnten Demokratisierungsprozeß erlebt hätte. 
Die historische Wahrscheinlichkeit spricht also gegen eine Zuweisung von 1 G IV 554 
an Halieis, ohne diese natürlich völlig ausschließen zu können. 

Immerhin läßt sich noch ein weiteres Indiz füt die argivische Herkunft unseres 
Adeiadekrets anführen. Nach Ausweis verschiedener argivischer Beschlüsse und 
nach Auskunft des Thukydides diente in Argos das Heiligtum des Apollon Lykeios 
als Stadtarchiv, in welchem die inschriftlich fixierten Verträge, Dekrete etc. der Polis 
aufbewahrt wurden.39 Im 5.Jh. v. Chr. dürften diese Dokumente primär aus in 
Bronze eingravierten Texten bestanden haben, von denen kaum einer erhalten ist.40 

Immerhin hat man jedoch an dem Ort, wo sich vermutlich der Tempel des Apollon 
Lykeios befand, in der sogenannten «salle hypostyle», einen großen Architravblock 
gefunden, an dem erkennbar in klassischer Zeit Inschriftenplatten aus Bronze befe-
stigt waren; ihre Umrisse und die Löcher, in denen die Befestigungsnägel steckten, 
zeichnen sich noch deutlich ab. 41 Nach]. DES CouRTILS muß mit mehr als hundert 
dort archivierter Bronzeinschriften gerechnet werden,42 und schon allein mit die-

das Demokratiemodell zu exportieren, warnt D. M. LEwrs, Democratic Institutions and their 
Diffusion, in: Akten des 8. Epigraphiker-Kongresses, Athen 1984, 55 ff. 

34 So W ScttULLER, Das erste Auftreten der Demokratie, in: ders. u. a. (Hgg. ), Demokratie 
und Architektur. Der hippodamische Städtebau und die Entstehung der Demokratie (Woh-
nen in der klassischen Polis 2), München 1989, 55 ff. 

35 Thuk. 5, 29, 1. 5, 44, 1. 
36 GEHRKE, Stasis (s.o. Anm.19) 102f. 
37 So offenbar auch G. A. LEHMANN, in: ScttuLLER, Demokratie und Architektur (s.o. 

Anm. 34) 107. 
38 GEHRKE, Stasis (s.o. Anm. 19) 362. 
39 Thuk. 5, 47, 11; zu inschriftlichen Belegens. etwa M.PrERART- J.-P. TttALMANN, Nou-

velles inscriptions argiennes (1), in: Etudes argiennes (BCH Suppl. 6), Paris 1980, 256 Nr.1.3. 
4° CHARNEUX (s.o. Anm.28) 396 zum 5.Jh. v.Chr.: « •.. des nombreux textes d'Argos ont 

ete graves sur bronze.» 
41 J. DES CouRT!LS, Note de topographie argienne, BCH 105, 1981, 607 ff.; s. besonders die 

Abbildung und Umzeichnung des Architravblocks auf S. 608. 
42 Ebd. 609. 



90 Hartwin Brandt 

sem Befund gewinnt die Annahme argivischer Provenienz von IG IV 554 an Wahr-
scheinlichkeit. Vor allem aber ist dies wegen der Ausmaße der Bronzeplatten der 
Fall: Die Höhe der an dem erwähnten Architravblock fixierten Tafeln liegt zwi-
schen 5 und 10 cm, die Länge beträgt stets zwischen 10 und 25 cm.43 Unsere 
Bronzeinschrift IG IV 554 paßt exakt in diesen Rahmen: Ihre Höhe beläuft sich auf 
7,9 cm, die Länge auf 24,5 cm.44 

Zusammenfassend darf festgestellt werden, daß trotz der bemerkenswerten Neu-
funde und der bedenkenswerten Überlegungen von}AM;SON die Zuschreibung von 
IG IV 554 an Halieis auf erhebliche Vorbehalte stoßen muß. Die in dem Text ge-
nannten Institutionen, die historischen Implikationen des Dekrets sowie schließ-
lich die neuen Resultate archäologischer Forschungen in Argos scheinen weiterhin 
für argivische Provenienz des Dokumentes zu sprechen; endgültigen Aufschluß 
werden freilich erst weitere Neufunde liefern können. 
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43 Ebd. 609. 
44 BRANDT (s.o. Anm. 7) 507. 
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